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LOKALISIERUNG IN RUSSLAND

AGENDA
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Warum Lokalisierung? "free" or "forced"  

Welche Branchen sind aktuell besonders betroffen?

Wie geht es weiter?

Allein oder mit einem russischen Partner?



WARUM LOKALISIERUNG?



IMPORTSUBSTITUTION

LOKALISIERUNG UNTER NEUEM VORZEICHEN?
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Ist mein Russlandgeschäft von den Bestimmungen über die

Importsubstitution betroffen?

Was ist mein Produkt (meine Dienstleistung, Werkarbeit)?

Wer ist mein Kunde?

Ist mein Produkt ein Produkt "Made in Russia"?

Gibt es staatliche Finanzierungsprogramme?



EXKURS
PRÄFERENZREGELUNG 

GENERELLER VORRANG FÜR "MADE IN RUSSIA"? 
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AUSSCHREIBUNG

➢ Abzug von 15 % bei einem Angebot

für Waren, Dienstleistungen oder

Werkarbeiten, die "Made in Russia"

sind

➢ Beispiel:

Angebot:

➢ RUS: =100 (Made in Russia)

➢ DE: =100

Angebotsbewertung:

➢ RUS: 100-15=85 (Made in Russia)

➢ DE: 100

Vertragsabschluss:

➢ Zuschlag: RUS (da 85, aber

Vertragsabschluss zu 100)

AUKTION

➢ Abzug von 15 % bei einem Angebot

für Waren, Dienstleistungen oder

Werkarbeiten, die nicht "Made in

Russia" sind

➢ Beispiel:

Anfangspreis: 100

Angebot:

➢ RUS: 80 (Made in Russia)

➢ DE: 80

Vertragsabschluss:

➢ wenn mit RUS, dann zu 80

➢ wenn mit DE, dann zu 80-15=65



BRANCHENÜBERSICHT



IMPORTSUBSTITUTION 

BRANCHENÜBERSICHT
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Überblick: Importersatz & Lokalisierung in Russland

Automobilbau:

➢ Industriemontage

➢ Staatliche Vergabe 

Maschinenbau:

➢ Staatliche Vergabe

➢ Vergünstigungen

➢ Staatl. Finanzierung

Landtechnik:

➢ Vergünstigungen

➢ Rosagroleasing

Pharmabereich/Medizintechnik:

➢ Staatliche Vergabe 

IT-Bereich:

➢ Staatliche Vergabe 

Radioelektronik:

➢ Staatliche Vergabe

Objekt im Register der 

Investitionsprojekte

Präferenzregelung -

genereller Vorrang für "Made 

in Russia" bei 

Auftragsvergabe durch 

staatliche Unternehmen?

Findet insbes. unter der 

Voraussetzung Anwendung, 

dass die Ausschreibungs-

dokumentation explizit eine 

Angabe zur Herkunft der Ware 

beinhaltet

Branchenspezifische 

Regelungen

Buy-Local-Regelung 

im Maschinenbau und in der 

Medizintechnik:

Präferenzregelung 

genereller Vorrang für "Made 

in Russia"?

Importgeneh-

migung durch 

die Regierungs-

kommission

Abstimmung 

der 

Betriebseigen-

schaften beim 

Einkauf mit der 

Regierungs-

kommission

Staatliche Finanzierung



EXKURS AUTOMOTIVE



LOKALISIERUNG IN RUSSLAND

AM BEISPIEL DER AUTOMOBILINDUSTRIE (1)
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Bremssysteme (1 Punkt):

seit dem 01.01.2019 – Montage und Funktionstests

ab dem 01.01.2025 – Produktion von Bremsscheiben, Trommeln, Pedalen, Leitungen

Lager (1 Punkt): Anteil ausländischer Komponenten von höchstens 50% des Endpreises der

Komponenten

Treibstofftank (2 Punkte):

seit dem 01.01.2019 – Montage und Funktionstests, Produktion von Teilen

Gehäuse: Stanzen, Gießen, Blasformen

ab dem 01.01.2023 – zusätzlich: Verwendung von russischen Rohstoffen für mindestens

30% der Produkte

Änderungsentwurf zur RegVO Nr. 719

Anforderungen ʺMade in Russiaʺ, festgelegt durch das Industrieministerium

Bestimmte Summe von Punkten = Zugang zu staatlicher Beihilfe



LOKALISIERUNG IN RUSSLAND

AM BEISPIEL DER AUTOMOBILINDUSTRIE (2)
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ROI im Einzelfall vom Absatzvolumen abhängig. Bei überschaubarem Absatzvolumen sind

die Lokalisierungsfristen (Investitionen in Lokalisierung) für die Unternehmen wirtschaftlich

nicht darstellbar. Eine Differenzierung der Lokalisierungsfristen bzw.

Lokalisierungsregelungen ist vorzunehmen. Wirtschaftlichkeit ist zu berücksichtigen.

Verzicht auf zwingend auszuführende technische Vorgänge bzw. zu lokalisierende

Komponenten. Auswahl sowie Zeitplan der Lokalisierung sollen den Herstellern obliegen

und sich an den Produktionsabläufen orientieren. Bestimmung einer Möglichkeit zur

kumulativen Lokalisierung bestimmter Komponenten bzw. technischer Vorgänge.

Anmerkungen des Wirtschaftsministeriums zum Änderungsentwurf zur RegVO Nr. 719

(noch in Bearbeitung)

IP-Rechte beim russischen Unternehmen bzw. Durchführung von R&D zum Großteil in

Russland ist derzeit wg. Internationalisierung der Produktion nicht denkbar.



AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN



LOKALISIERUNG IN RUSSLAND

AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
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Besonderheiten wg. Sanktionen

Langfristigkeit der Projekte: evtl. Änderung der wirtschaftlichen, politischen,

technologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen

Geschäft mit dem Staat

Anforderungen ʺMade in Russiaʺ / Lokalisierungsfähigkeit von Produkten



SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG / 

SPIK 2.0



EXKURS

SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG: ÜBERSICHT (1)

14

Minpromtorg – Abschluss der 
Sonderinvestitionsvereinbaru

ng mit dem Investor

(Beteiligung der 
Regionalbehörde ebenfalls 

denkbar, wenn 
Vergünstigungen auf 

regionaler Ebene gewährt 
werden)

Genehmigung durch die 
Kommission 

Antrag des Investors

(Greenfield / Brownfield)

Erweiterte Rechtssicherheit – Zusicherung der

Unveränderlichkeit der gesetzlichen Vorschriften

Status des alleinigen Lieferanten bei der staatlichen

Vergabe; Erwerb von bis zu 30 % der hergestellten

Produkte durch den Staat

Keine Erhöhung der Steuerbelastung des Investors

während der Umsetzung des Investitionsvorhabens

Geregelt durch die Regierungsverordnung Nr. 708

"Über die Sonderinvestitionsvereinbarungen für

einzelne Industriebranchen" vom 16.07.2015

Gewinnsteuer grds.:

Föderaler Anteil – Festlegung auf 0 % (statt 3 %)

Regionaler Anteil: Senkung auf 12,5 % (statt 17 %) möglich

Status eines lokalen Herstellers

Aussetzungsfrist von drei Jahren für die Erfüllung

der Lokalisierungsvorschriften

Zugang zu staatlicher Beihilfe
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EXKURS

SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG: ÜBERSICHT (2)

SIV wird für maximal 10 
Jahre abgeschlossen

Das 
Investitionsvolumen 

muss dabei mindestens 
RUB 750 Mio. betragen

Musterverträge werden 
durch die Regierung  

festgelegt
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Industrieministerium 
(Vorstandsvorsitzender + 4 Mitglieder)

Ministerium für wirtschaftliche 
Entwicklung 
(1. stellv. Vorstandvorsitzender + 
2 Mitglieder)

Finanzministerium – 2 Mitglieder

Energieministerium – 3 Mitglieder

Vertreter von Industrie, Kreditanstalten, 
gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Organisationen –
5 Mitglieder



SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG
VERFAHREN ZUM ABSCHLUSS EINER 

SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG (1)
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Erstellung des 

Antrags, den das 

Unternehmen 

einzureichen hat

➢ Antrags-

formular

➢ Businessplan

➢ Finanzmodell

➢ Liste der

verbundenen

Unternehmen

➢ Finanzierungs-

bestätigung

➢ Lokalisierungs-

plan

Etappe 1

Antragstellung

beim Industrie-

ministerium

Fertigstellung 

des Antrags 

durch das 

Unternehmen 

nach der 

vorläufigen 

Prüfung durch 

den Fonds für 

die Entwicklung 

der Industrie

Einreichung des 

Antrags durch 

das 

Unternehmen 

beim Fonds für 

die Entwicklung 

der Industrie zur 

vorläufigen 

Prüfung

Prüfung des 

Antrags durch 

die zuständige 

Abteilung des 

Industrie-

ministeriums

Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5



SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG
VERFAHREN ZUM ABSCHLUSS EINER 

SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG (2)

17

Verhandlungen 

mit der 

zuständigen 

Abteilung des 

Industrie-

ministeriums zu 

den 

wesentlichen 

Punkten des 

Antrages und 

des Investitions-

vorhabens 

(gemäß dem 

eingereichten 

Antrag)

Etappe 6

Endgültige 

Genehmigung 

des Investitions-

vorhabens 

durch die 

Überbehördliche 

Kommission

Einreichung des 

Antrags und der 

vorläufigen 

Genehmigung 

des Investitions-

vorhabens bei 

der Überbehörd-

lichen

Kommission zur 

endgültigen 

Genehmigung

Vorläufige 

Genehmigung 

des Investitions-

vorhabens 

durch das 

Industrie-

ministerium

Erstellung des 

Entwurfs der SIV

Etappe 7 Etappe 8 Etappe 9 Etappe

10



SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG
VERFAHREN ZUM ABSCHLUSS EINER 

SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG (3)
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Verhandlungen 

mit dem 

Industrie-

ministerium zum 

Entwurf der SIV

Etappe

11

Unterzeichnung 

der SIV

Endfassung der 

SIV

Verhandlungen 

zum Entwurf der 

SPIK mit den 

Mitgliedern der 

Überbehörd-

lichen

Kommission, 

insbesondere 

mit dem Finanz-

ministerium

Einreichung des 

Antrags auf 

Erlangung der 

Bestätigung 

"Made in 

Russia" auf der 

Grundlage der 

SIV

Etappe

12

Etappe

13

Etappe

14

Etappe

15



EXKURS: SONDERINVESTITIONSVEREINBARUNG: 

ÜBERSICHT, GEPLANTE ÄNDERUNG DER RECHTSLAGE
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Im Falle einer Ausschreibung sind die 
technischen Kriterien (Wettbewerbsfähigkeit, 
Fristen etc.) sowie die sozial-ökonomischen 
Kriterien (Export, Bedeutung für die Region 

etc.) entscheidend.

(1) Wenn während der öffentlichen Lesung 
keine weiteren Anträge gestellt werden, 

entscheidet die Komission über den 
Abschluss einer SIV. (2) Wenn ein weiterer 
Antrag gestellt wird, erfolgt der Abschluss 
der SIV im Rahmen einer Ausschreibung: 

praktische Umsetzung problematisch.

Öffentliche Lesung des Projektes (1 Monat)

Prüfung des Antrages bzw. des Projektes 
durch das Industrieministerium

Antrag des Investors nebst Entwurf einer 
SIVwird beim Industrieministerium gestellt: 
praktische Umsetzung problematisch, weil

die SIV verhandelt werden soll, nachdem das 
Projekt abschließend genehmigt ist

Gesetzesentwurf "Über die Änderung des Gesetzes

über die Industriepolitik" regelt die wesentlichen

Fragen zum Abschluss einer SIV

Regierung bestimmt die Liste der in Russland

nachgefragten Technologien/Produkte, die aufgrund

einer SIV implementiert/hergestellt werden können

(auf Vorschlag der zuständigen Behörde, z. B. des

Industrieministeriums, das wiederum seinen

Vorschlag aufgrund der Informationen des Investors

vorbereitet)

Das Investitionsvolumen muss mind. RUB 1 Mrd.

betragen

SIV wird für max. 15 Jahre abgeschlossen, wenn das

Investitionsvolumen RUB 1-50 Mrd. beträgt

SIV wird für max. 20 Jahre abgeschlossen, wenn das

Investitionsvolumen über RUB 50 Mrd. liegt



"MADE IN RUSSIA"
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IMPORTSUBSTITUTION 

WANN GILT MEIN PRODUKT ALS "MADE IN RUSSIA"?

Fehlen von vergleichbaren 

russischen Produkten

➢ Leistungs- und 

Betriebsmerkmale / 

Energieeffizienz, Qualität, 

Sicherheit u.a. (RegVO

Nr.1135 vom 20.09.2017)

RegVO Nr. 719 vom 

17.07.2015 "Liste  von 

Produkten"

➢ Technologische 

Operationen und 

Arbeitsschritte

➢ Ad-valorem-Regel (in %)

➢ Andere Bedingungen  

(R&D, IP etc.)

GUS-2009-Regel –

Produkte außerhalb der 

Liste

➢ Regel zur Bestimmung 

des Herkunftslandes  –

Kriterium der  

ausreichenden  

Verarbeitung 

Local Content

Sonderinvestitions-
vereinbarung (SPIK)

➢ Lokalisierung Schritt für 

Schritt (RegVO Nr. 719 

vom 17.07.2015)

Allgemeine 

Grundlagen
Sondergrundlage

➢ Werkzeugmaschinenbau

➢ Automobilindustrie

➢ Sondermaschinenbau 

➢ Photonik und Leuchttechnik

➢ Energiemaschinenbau, 

Elektrotechnik, Kabelindustrie

➢ Schwermaschinenbau

➢ Medizinische Erzeugnisse

➢ Pharmaindustrie

➢ Produkte der Radioelektronik

➢ Baustoffe

➢ Möbel- und 

Holzverarbeitungsindustrie 

➢ Eisenbahnindustrie

➢ Armaturenbau

➢ chemische Stoffe, die bei der 

Förderung und Verarbeitung von 

Bodenschätzen verwendet werden 

➢ einzelne Arten von technischer 

Ausrüstung zur Vorbereitung, 

Aufbewahrung und Verarbeitung von 

Kohlenwasserstoff

➢ Kompressor- und Kühlausrüstung

➢ Leichtindustrie

➢ Schiffbau

➢ Pumpenausrüstung

➢ Bohrgeräte

➢ Anstrichmittel

➢ Messtechnik

➢ Metallurgie



VERFAHREN ZUR ERTEILUNG EINER POSITIVEN STELLUNG-

NAHME "MADE IN RUSSIA" GEMÄß  REG-VO NR. 719 
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ANTRAG

➢ Bezeichnung des 

Antragstellers

➢ INN/OGRN

➢ Sitz

➢ Bezeichnung der 

Produkte

➢ u. a.
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POSITIVE 

STELLUNGNAHME

des Industrieministe-

riums

"Made in Russia"

➢ Bezeichnung der 

Produkte

➢ Gültigkeit der 

Stellungnahme = 

1 Jahr

5 Werktage für 

Überprüfung der 

Vollständigkeit 

und Richtigkeit 

des Antrags, 

Prüfung auf 

Erfüllung der 

Anforderungen

5 Werktage für  

Erteilung einer 

positiven 

Stellungnahme 

oder einer 

Absage

… bei einer 

positiven 

Entscheidung…

VERZEICHNIS 

der erteilten positiven 

Stellungnahmen

öffentlich zugänglich
ANLAGEN



KRITERIEN FÜR DIE BESTÄTIGUNG DER HERSTELLUNG 

VON WAREN IN RUSSLAND GEMÄß  REG-VO NR. 719
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Sonderinvestitions-

vereinbarung

Zertifikat über die Herkunft 

der Ware, erteilt durch das 

zuständige Organ 

des Mitgliedstaates des 

GUS-Abkommens von 2009

Positive Stellungnahme der 

russischen Handels- und 

Industriekammer über die 

Übereinstimmung mit den 

Anforderungen der RegVO 

Nr. 719 vom 17.07.2015

Wurde eine Sonderinvestitionsvereinbarung 

abgeschlossen?

Ja

Sind die herzustellenden 

Produkte in der Anlage zur 

RegVO  Nr. 719 vom

17.07.2015 enthalten?

Ja 

Nein

Nein 



INVESORENLEITFADEN, TEIL II

LOKALISIERUNG UND PRODUKTIONSAUFBAU IN RUSSLAND 
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Praxisgruppe
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BILGEIS MAMEDOVA

Diplom-Juristin | LL.M. | Ph.D. | Partner Karriere

BEITEN BURKHARDT 

Turchaninov Per. 6/2

119034 Moskau

Bilgeis Mamedova ist Partnerin bei BEITEN

BURKHARDT in Moskau und Mitglied der Praxisgruppe

Handelsrecht. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst das

Immobilien- und Handelsrecht. Frau Mamedova verfügt

über langjährige Erfahrung im Russlandgeschäft,

insbesondere im Bereich des Vertragsrechts

("crossborder" und "domestic") sowie beim

Vertriebsaufbau und in Fragen der Kreditsicherung beim

Russlandgeschäft. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten

gehört auch die Beratung bei der Lokalisierung und beim

Produktionsaufbau in Russland. Frau Mamedova berät

ihre nationalen und internationalen Mandanten ferner zu

Fragen des Erwerbs und der Nutzung von

Immobilienobjekten und führt Due Diligences von

Immobilien durch.

Bilgeis Mamedova studierte Rechtswissenschaften an der

Moskauer Staatlichen Akademie für Recht und erwarb

danach den LL.M.-Titel an der Universität Bremen. Frau

Mamedova erlangte anschließend den Grad eines Ph.D

an der Fakultät für Internationales Recht des Moskauer

staatlichen Instituts für internationale Beziehungen

(MGIMO – Universität des Außenministeriums

Russlands). Bilgeis Mamedova ist seit 2008 bei BEITEN

BURKHARDT tätig, seit 2015 als Partnerin.

Handelsrecht

+7 495 2329635 

Bilgeis.Mamedova@bblaw.com

Spezialgebiete

Commercial; Compliance & interne Untersuchungen; 

Gewerbliches Mietrecht; Immobilientransaktionen; Real Estate; 

Subventionen & Beihilfen; Vergaberecht

Sprachen

Russisch, Deutsch, Englisch
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UNSERE STANDORTE

BEIJING

Suite 3130, 31st Floor

South Office Tower

Beijing Kerry Centre

1 Guang Hua Road

Chao Yang District

100020 Beijing, China

T +86 10 85298110

F +86 10 85298123

E bblaw-beijing@bblaw.com

BERLIN

Lützowplatz 10

10785 Berlin

T +49 30 26471-0

F +49 30 26471-123 

E bblaw-berlin@bblaw.com

BRÜSSEL

Avenue Louise 489

1050 Brüssel, Belgien

T +32 2 6390000

F +32 2 7322353

E bblaw-bruessel@bblaw.com

DÜSSELDORF

Cecilienallee 7

40474 Düsseldorf

T +49 211 518989-0

F +49 211 518989-29

E bblaw-duesseldorf@bblaw.com

FRANKFURT AM MAIN

Mainzer Landstraße 36

60325 Frankfurt am Main

T +49 69 756095-0

F +49 69 756095-512

E bblaw-frankfurt@bblaw.com

HAMBURG

Neuer Wall 72

20354 Hamburg

T +49 40 688745-0

F +49 40 688745-9 

E bblaw-hamburg@bblaw.com

MOSKAU

Turchaninov Per. 6/2

119034 Moskau, Russland

T +7 495 2329635

F +7 495 2329633

E bblaw-moskau@bblaw.com

MÜNCHEN

Ganghoferstraße 33

80339 München

Postfach 20 03 35

80003 München

T +49 89 35065-0

F +49 89 35065-123 

E bblaw-muenchen@bblaw.com

ST.  PETERSBURG

Marata Str. 47-49 

Lit. A, office 402

191002 St. Petersburg, Russland

T +7 812 4496000

F +7 812 4496001

E bblaw-stpetersburg@bblaw.com
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BEIJING | BERLIN | BRÜSSEL | DÜSSELDORF | FRANKFURT AM MAIN

HAMBURG | MÜNCHEN | MOSKAU | ST. PETERSBURG

WWW.BEITENBURKHARDT.COM

Diese Präsentation wurde von uns ausschließlich zu Informationszwecken 

vorbereitet. Sie kann nicht als abschließende Darstellung der in ihr 

enthaltenen rechtlichen und steuerrechtlichen Themen angesehen werden. 

Diese Präsentation kann unter keinen Umständen als rechtliche oder 

steuerrechtliche Beratung durch BEITEN BURKHARDT 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verstanden werden. 

Zu den aufgeworfenen Fragen sollte im Einzelfall detaillierter rechtlicher 

oder steuerrechtlicher Rat eingeholt werden.

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!


